
Regierung und
Verwaltung.

Finanzwesen.

20 Vom Regierungsantritt Friedrichs d. Gr. bis zum Ausbruch d. franz. Revolution.

vor allem zwei Zeiträume gewesen, in denen er sich seiner das staatliche
Leben umgestaltenden und fördernden Tätigkeit im Zusammenhange
hingeben konnte, zuerst die Jahre zwischen dem zweiten und dritten
Schlesischen Kriege, und dann die zweite Hälfte seiner Regierung vom
Hubertusburger Frieden an1).

Die Staatsordnung. Indem Friedrich d. Gr. dem von seinem Vater begründeten
Generaldirektorium (s. T. V. S. 103) ein „Departement für Fabriken und
Handelssachen" und eins für das „Kriegswesen" hinzufügte, beschütt er den
Weg zur Vereinheitlichung der Regierung; denn die Leiter dieser neuen Abteilungen
hatten im Gegensatze zu den übrigen „Provinzialministern" die einschlägigen Fragen
für die gesamte Monarchie zu bearbeiten. Dann wurde auch das „Departement
der Auswärtigen Angelegenheiten" und das für „Justiz, Kircheund Schule"
vom Generaldirektorium losgelöst. Dem Geiste des Absolutismus entsprechend stand
über allen Behörden das Kabinett des Königs, und gerade Friedrich der Große
hat oft seine glänzendsten Maßregeln durch unmittelbare Entscheidungen getroffen,
freilich aber auch gelegentlich Mißgriffe nicht ganz vermieden (z. B. im Prozeß des
Müllers Arnold). Um die Heranbildung einer tüchtigen Beamtenschaft zu sichern,
wurde auf die Gewinnung des Nachwuchses aus den Beamtenkreisen selbst größter
Wert gelegt. — Ganz besonders bemühte sich Friedrich um die Verbesserung der
Rechtspflege (Abschaffung der Folter). Aus der großartigen Reformarbeit des
zum „Großkanzler des Königreichs" ernannten Justizministers Cocceji und des
späteren Großkanzlers Carmer gingen hervor: die neue Gerichtsordnung und das
„Allgemeine Landrecht", das das Römische Recht und zugleich die Kabinetts¬
justiz ausschalten sollte, ein Einigungswerk von der allergrößten Bedeutung. Wie
Friedrich Wilhelm I. den preußischen Beamtenstand, so hat Friedrich
d. Gr. durch die Trennung von Verwaltung und Rechtspflege den Richter¬
stand eigentlich erst geschossen.

Auch nach dem Hubertusburger Frieden war die politische Lage Preußens so
unsicher, daß nur ein schlagfertiges Heer und eine gefüllte Staatskasse eine
Bürgschaft für die Erhaltung des Friedens boten. Friedrichs d. Gr. Finanzpolitik
mußte also auf die stetige Steigerung der Staatseinnahmen bedacht fein2). Die Mög¬
lichkeit hierfür fand er allein in der indirekten Steuer (Akzise); denn eine Er¬
höhung der direkten, der Kontribution, lehnte er ab, da er den Grundbesitz, der durch
die Kriege am meisten gelitten hatte, nicht mehr belasten wollte. Für den Ausbau des
Akzifefystems, Regie genannt, zog der König Gehilfen aus Frankreich, dem
Musterlande der indirekten Besteuerung, heran. Besonders einträglich wurde dies neue
Steuersystem, das die Luxusartikel stark belastete, durch die Hinzufügung der
Postregie, der Generaltabakadminiftration und der Kaffeeregie; freilich

1) In der folgenden Darstellung wird eine Trennung nach diesen Zeitabschnitten
nicht durchgeführt, auch werden die zahllosen Maßregeln, die der König zur Beseitigung
der augenblicklichen Not nach den Kriegen ergriff, so bewundernswert und segensreich
sie waren, nicht besonders aufgezählt.

2) Die verderbliche Münzverschlechterung, die Friedrich auf Anraten eutes
jüdischen Konsortiums (Ephraim u. Jtzig) zugelassen hatte und die vorübergehend außer¬
ordentlichen Gewinn abwarf, wurde 1764 rückgängig gemacht; die „Ephraimiten", tote
der Volkswitz die auf den halben Münzwert ausgeprägten Taler nannte, wurden aus
dem Verkehr gezogen.


